
Allgemeine Geschäftsbedingungen LAHOL 
 

1. Allgemeines.  
Für alle unsere Angebote und Lieferungen gelten ausschließlich die folgenden Bedingungen, die einen wesentlichen Bestandteil des Kaufvertrages bilden. Abwei-
chende oder zusätzliche Vereinbarungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, binden uns nur, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Unser Still-
schweigen gilt nicht als Einverständnis. Durch die auch stillschweigende Annahme unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennt der Käufer vielmehr, unter 
Verzicht auf seine eigenen, unsere Bedingungen als verbindlich an. 
 

2. Auftragsannahme.  
Aufträge sind erst dann für uns im Rahmen dieser Bedingungen bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Dies gilt insbesondere auch für Auf-
träge, welche über elektronische Medien (Internet) erteilt wurden. Sollte aus irgendeinem Grund, z.B. durch behördliche Anordnung, durch höhere Gewalt oder 
auch infolge Ausbleibens von Lieferungen  unserer Zulieferer aus besonderem Grunde die Ausführung der Aufträge unmöglich werden, so sind wir auch bei be-
stätigten Aufträgen von der Lieferpflicht entbunden. 
 

3. Besondere Vereinbarungen.  
Alle besonderen Vereinbarungen, insbesondere mündliche oder fernmündliche Abmachungen sowie Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. 
 

4. Preise.  
Die Preise verstehen sich, soweit nicht eine andere Währung vereinbart ist, in EURO inklusive der jeweils gültigen MWST. Bei Käufern die nicht der deutschen 
MWST-Pflicht unterliegen, versteht sich die Preisangabe ohne MWST. Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behalten wir uns eine Preisänderung vor. Im Falle 
einer Erhöhung teilt dies der Verkäufer dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware mit. Der Käufer hat in diesem Falle das Recht, innerhalb von 
acht Tagen nach Zugang der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
 

5. Lieferzeiten.  
Lieferzeitangaben sind bis zur Auftragsannahme durch uns freibleibend.  Werden bindende Lieferfristen durch unser Verschulden nicht eingehalten, so ist der 
Käufer verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erfolgt innerhalb dieser Nachfrist keine Lieferung, so kann der Käufer unter Ausschluß aller 
sonstigen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer ist verpflichtet, Teilieferungen zu akzeptieren. 
 

6. Transportversicherung.  
Eine Transportversicherung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers gedeckt und geht zu seinen Lasten. Mit der Übergabe der bestellten Ware 
an den Spediteur oder an ein sonstiges Transportunternehmen geht die Gefahr auf den Besteller über, unabhängig davon, ob die Transportkosten zu unseren 
Lasten gehen oder nicht; verzögert sich die Absendung durch das Verhalten des Käufers, so geht alle Gefahr mit der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 
 

7. Zahlungsbedingungen.  
Unsere Forderungen sind grundsätzlich im Voraus vor Versand der Ware fällig. Auf besondere Vereinbarung ist der Versand der Ware auf Rechnung mit vierzehn-
tägigem Zahlungsziel möglich. In diesem Falle ist die Zahlung spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung netto ohne Abzug fällig. Schecks und Akzepte werden 
nur zahlungshalber, letztere nur aufgrund besonderer Vereinbarungen hereingenommen. Wechselkosten und Diskontspesen nach den Sätzen der Privatbanken 
gehen zu Lasten des Käufers. Zahlungen gelten erst an dem Tage geleistet, an welchem der Verkäufer über den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann.  Die 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen, ebenfalls ausgeschlossen ist die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers, es sei 
denn, sie erfolgt mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen des Käufers. Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung 
weiteren Schadens, Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bankzinsen zu entrichten, mindestens jedoch 3% über dem jeweils gültigen Diskontsatz. Wir sind berech-
tigt, vom rechtzeitigen Eingang der Zahlungen weitere Lieferungen abhängig zu machen. Werden uns nach Vertragsabschluß Umstände bekannt, welche die 
Kreditwürdigkeit des Käufers herabmindern, so sind wir berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten, sofortige Bezahlung oder die Herausgabe der gelieferten Waren 
zu verlangen. Wurde die zurückgenommene Ware bereits vom Käufer benutzt und damit im Wert gemindert, so sind wir berechtigt, einen angemessenen Betrag 
für Wertminderung in Rechnung zu stellen. 
 

8. Gewährleistung.  
Die Firma LAHOL gewährleistet,  daß die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Gewährleistungs-
ansprüche sind gemäss der Richtlinie1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüter-
kaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter nach Auslieferung der Ware geltend zu machen. Die Verpflichtung von der Firma auf Gewährleistung ist - nach ihrer 
Wahl - beschränkt auf Reparatur oder Ersatz mangelhafter Ware.  Wird eine Mängelbeseitigung auf diese Weise nicht erreicht, kann der Käufer unter Ausschluß 
aller sonstigen Ansprüche vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Ankunft bei ihm 
zu untersuchen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, der auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist , hat er diesen unverzüglich anzuzeigen und die Ware 
auf seine Kosten an die Firma zurückzusenden. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer oder ein Dritter Veränderungen irgendwelcher Art 
oder Reparaturen an der Ware vornimmt oder die Ware unsachgemäß behandelt wird. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Sicherungen, Batterien und 
anderes Verbrauchsmaterial. Ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Laserdioden, Sonderposten, Gebrauchtgeräte und Komponenten. Sonder-
bestimmungen gelten für Laserröhren und Geräte aufgrund deren technischer Konzeption die Gewährleistungsfrist kürzer angeben wird. Soweit Programme 
(Software) zum Lieferumfang gehören, gelten folgende Sonderbestimmungen: Alle Programme wurden sorgfältig aufgestellt und geprüft. Die Firma haftet jedoch 
nicht für irgendwelchen aus falscher oder unvollständiger Programmierung entstandenen Schäden. 
 

9.  Haftung für Schäden.  
Wir haften für Schäden des Käufers nur, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen; jede weitergehende Haf-
tung ist ausgeschlossen. Dies gilt für alle Schadensansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für durch das Fehlen von 
zugesicherten Eigenschaften verursachte Schäden, wobei Mangelfolgeschäden jedoch nur insoweit ersetzt werden, als die zugesicherten Eigenschaften den 
Käufer gerade gegen derartige Mangelfolgeschäden absichern sollten,  für sonstige Mangelfolgeschäden haften wir nur in der oben beschriebenen Weise. Bei 
Laserdioden, Sonderposten, Gebrauchtgeräten und Komponenten wird generell jede Haftung gegenüber dem Käufer oder Dritten ausgeschlossen. 
 

10.  Eigentumsvorbehalt.  
Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich aller Nebenkosten unser Eigentum.  Während der Dauer 
des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer nicht berechtigt, die gelieferten Waren zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Sollte der Käufer durch Verbin-
dung mit einer beweglichen Sache, durch Verarbeitung oder Umbildung Eigentümer der Ware werden, so überträgt er vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen 
zur Sicherung der genannten Forderungen schon jetzt an uns das Eigentum an der entstandenen Sache. Unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese 
Sache für uns unentgeltlich verwahrt. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat im ordnungsgemäßen Geschäftsablauf zu ver-
äußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen die Dritten entstehenden Forderungen werden in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge sichertshalber an uns 
abgetreten, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist - solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nach-
kommt - ermächtigt, diese Forderung für unsere Rechnung einzuziehen. Wir sind jedoch berechtigt, die auf Verlangen zu benennenden Dritten vom Forderungs-
übergang zu benachrichtigen und ihnen Anweisungen zu erteilen. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug die gelieferten Waren aufgrund des Eigentumsvorbe-
haltes herauszuverlangen und anderweitig darüber zu verfügen. Die Ausübung dieses Rechts gilt im Zweifel nicht als Rücktritt vom Vertrag. Nach erfolgter 
Zahlung wird der Käufer mit angemessener neuer Lieferfrist beliefert. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 20%, so 
werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Teil der Sicherheiten freigeben. 
 

11.  Ausfuhr-Kontrollbestimmungen. 
Bestimmte Waren unterliegen deutschen Ausfuhrkontroll-Bestimmungen. Wiederausfuhr aus der Bundesrepublik Deutschland ist nur mit Zustimmung des 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Frankfurt möglich. Der Käufer ist für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen bis zum 
Endverbraucher verantwortlich. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch, soweit ein ausländischer Gerichtsstand zwingend 
vorgeschrieben ist unter Ausschluß des Haager Kaufrechts. 
 

12.  Erfüllungsort und Gerichtsstand.  
Erfüllungsort ist für beide Teile der Geschäftsort von LAHOL. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten ist für beide Teile der Geschäftsort von LAHOL, D-55767 Hattgenstein, und zwar auch für Klagen im Wechsel - oder Scheckprozeß; wir behalten uns 
jedoch vor, den Käufer auch an jedem anderen für ihn begründeten Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Käufer und Verkäufer vereinbaren hiermit den 
Ausschluss der „U.N. Convention on the International Sale of Goods“ von 1980. 
 

13.  Teilunwirksamkeit.  
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so tritt an deren Stelle die wirksame Bestimmung oder 
Handhabung, die den unwirksamen Bestimmungen im wirtschaftlichen Ergebnis entspricht oder am nächsten kommt. 
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